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§ 7: Der nordische (skandinavische) 
Rechtskreis 



Was ist der nordische Rechtskreis?
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Die nordischen Staaten
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Entwicklung des nordischen Rechtskreises (1)

§ Seit dem Mittelalter starke politische und kulturelle Verflechtungen 

zwischen den nordischen Staaten 
– = Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark

– Ab 12./13. Jhd war Finnland durch Eroberung Teil des schwedischen Reichs (bis 1809)

– Ab 14. Jhd waren Norwegen (bis 1814) und Island (1918) Teil Dänemarks
Ø Geltung dänischen Rechts

– Von 1814-1905 gehörte Norwegen zu Schweden

– Kalmarer Union von 1397-1523
Ø Vorübergehende Vereinigung der drei Königreiche Dänemark, Schweden, Norwegen

§ Grundlage der Rechte der nordischen Staaten ist das altgermanische 

Recht mit jew. örtlichen Abweichungen

§ Aufzeichnung regionaler und altgermanischer Rechte ab dem 12. Jhd 

§ Vereinheitlichung mit Erstarken der Zentralgewalt im Staat
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Entwicklung des nordischen Rechtskreises (2)

– Schweden: einheitliches Land- und Stadtrecht bereits im 14. Jahrhundert

– Kaum Bedürfnis für Rezeption römischen Rechts
Ø Insb. Einflüsse nach dem 30-jährigen Krieg (1618-1648)

§ jj

§ Erlass von Kodifikationen im 17. und 18. Jahrhundert
– Dänemark: Danske Lov (1683)

– Norwegen: Norske Lov (1687)

– Kodifikation auch in Schweden års lag (1734)
– Regelungsinhalte

Ø Vereinheitlichung des Privat-, Straf- und Prozessrechts im jeweiligen Land
Ø Abschaffung der Unterschiede zwischen Land- und Stadtrecht

Ø Orientierung vorwiegend am alten germanischen Recht, kaum Einflüsse des römischen 
Rechts

Ø Kaum Verallgemeinerungen/Prinzipienbildungen/Abstrahierungen à starke Kasuistik, 
Einzelfallregelungen, ähnlich dem Preußischen ALR, und Nutzen volkstümlicher Sprache

Ø Sveriges rikes lag verfügte über 1300 Paragrafen

§ Reformen unter dem Einfluss des Code Civil
– Zahlreiche Einzelreformen unter liberalem Bild der französischen Revolution

§ jj
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Entwicklung des nordischen Rechtskreises (3)

§ Ab dem 19. Jhd enge Zusammenarbeit der nordischen Staaten im 

Rahmen der Gesetzgebung
– Überlegungen (1899) zu einem einheitlichen Zivilgesetzbuch (nicht realisiert)

– Diverse Einzelgesetze (z.B. Kaufgesetz, 1905) wurden aber gestaltet

– Vorbildfunktion und Modernität in der Gesetzgebung
Ø Dem Kaufgesetz folgte 1973 ein Verbraucherkaufgesetz

Ø Verbraucherkreditgesetz 1979
Ø Verbraucherschutzbehörde und Verbraucher-Ombudsmann (1970)
Ø Familienrecht

– Entwicklung begünstigt durch:
Ø Enge kulturelle und politische Verflechtung über Jahrhunderte
Ø Verwandte Sprachen
Ø Ähnliche geopolitische Lage und Fehlen von großen politischen Gegensätzen

Ø Ähnliche Entwicklung der jew. Rechtssysteme auf Basis altgermanischen Rechts

§ Nordischer Rat (Nordisk Råd)
– Besteht seit 1952

– Erstreckt die Zusammenarbeit bei Gesetzgebung auf Wirtschafts-, Sozial-, Verkehrs- 
und Kulturpolitik 

§ jj
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https://www.norden.org/da/nordisk-raad


Entwicklung des nordischen Rechtskreises (4)
§ jj
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Entwicklung des nordischen Rechtskreises (5)

§ Besonderheiten der Europäischen Integration und des EU-Rechts
– Schweden, Dänemark und Finnland sind Mitgliedstaaten der EU

– Großer Einfluss des EU-Rechts in diesen Staaten
§ jj
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Entwicklung des nordischen Rechtskreises (6)

§ Droht hier eine Rechtsspaltung?
– Island und Norwegen sind Teil des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

– Übernahme des acquis communautaire
Ø insb. Geltung der Grundfreiheiten

– Grenzen des EWR insb. in der  
justiziellen Zusammenarbeit

§ jj
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Bedeutung des nordischen Rechtskreises
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Stilprägende Elemente (1)

§ Gesetzesauslegung (v.a. Schweden)
– Starker Bezug auf die historischen Gesetzgebungsmaterialien, die umfangreich und 

öffentlich zugänglich sind

– Überragende Bedeutung der historischen Auslegung im Verhältnis zu anderen 
Auslegungsmethoden

Ø Grund: basisdemokratische Orientierung der Gesellschaft
Ø Grund: Auffassung, dass Gesetzestext knapp und abstrahiert ist, die Einzelfragen in 

Zusammenhang mit den Gesetzesmaterialien zu lösen sind

– Rechtspraxis und Rechtslehre werden aber auch zur Auslegung herangezogen
Ø Gelegentlich sogar als Rechtsquellen bezeichnet à allerdings keine strenge 

Unterscheidung in nordischen Rechtsordnungen zwischen Rechts- und 
Rechtserkenntnisquellen 

§ Ombudsmann (v.a. Justizombudsmann)
– Von Regierung oder Parlament ernannte unabhängige Vertrauensperson
– Nimmt u.a. Beschwerden/Eingaben von Bürgern gegen die Verwaltung/andere 

Private entgegen und geht diesen nach
Ø Prüfung der Angemessenheit und Rechtmäßigkeit des (Verwaltungs)handelns
Ø Erarbeitung eines von allen Seiten akzeptablen Lösungsvorschlags (Empfehlung)
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Stilprägende Elemente (2)
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Stilprägende Elemente (3)

§ Pragmatismus skandinavischer Rechtssysteme und Juristen
– Keine übertriebene Begrifflichkeit und Konstruktion großer streng durchdachter 

Systeme

– Regelung dessen, was praktisch brauchbar und notwendig ist
– Juristen

Ø Kleine Gruppe (wenige Experten für jew. Rechtsbereiche)

Ø Pragmatismus im Umgang mit dem Recht und in der Zusammenarbeit über die Grenzen 
hinweg

Ø Geringe Klageneigung à pragmatische Einigung (große Kompromissbereitschaft)

§ Öffentlichkeitsprinzip 
– Grundlegendes Prinzip, v.a. in Schweden
– Umfassendes Einsichtsrecht

Ø Recht des Bürgers auf Einsichtnahme in die Verwaltungsakten
Ø Öffentlichkeit gerichtlicher Verfahren

Ø Wenige Beschränkungsmöglichkeiten: Schutz des Staates, Schutz vor Straftaten, Schutz 
bestimmter wirtschaftlicher Interessen und Schutz der Unantastbarkeit des Privatlebens

– Gründe: basisdemokratische Einstellung der Gesellschaft, Schutz der Demokratie und 
der Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Schutz vor Korruption und Willkür im 
Verwaltungshandeln
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Stilprägende Elemente (4)
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Stilprägende Elemente (5)
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Zusammenfassung

§ Entwicklung des nordischen Rechtskreises

§ Bedeutung des nordischen Rechtskreises weltweit
§ Stilprägende Elemente
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